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Ressortstellungnahme zur Bürgerinitiative Nr. 41/BI 

 

 

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus nimmt zur Bürgerinitiative Nr. 41/BI 

betreffend „Anhang 1 zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz UVP-G 2000 BGBl. 

Nr. 697/1993“ wie folgt Stellung: 

 

Die Anhänge I und II der UVP-Richtlinie 2011/92/EU in der Fassung der Richtlinie 2014/52/EU 

enthalten jene Vorhabenstypen, die gegebenenfalls einer UVP zu unterziehen sind. Die 

Vorhabenstypen „Logistikzentren“ bzw. „Post(Paket)Verteilerzentren“ sind in diesen Anhängen 

jedoch nicht angeführt. Daher ist dieser Vorhabenstyp auch nicht in Anhang 1 des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G) 2000, welches die oben genannten 

Richtlinien umsetzt, erwähnt. 

 

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sieht daher keinen 

Handlungsbedarf im UVP-Gesetz betreffend die Aufnahme von Logistik- und 

Post(Paket)Verteilerzentren in den Anhang 1. 

 

 

Für die Bundesministerin: 
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